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(54) SAUGROBOTER ZUR AUTONOMEN REINIGUNG VON BODENFLÄCHEN EINES RAUMS

(57) Die Erfindung betrifft einen Saugroboter zur au-
tonomen Reinigung von Bodenflächen eines Raums um-
fassend mindestens ein Mittel zur Erfassung von Daten
betreffend ein Ausfedern von Rädern des Saugroboters
und/oder betreffend eine Unterbrechung einer Verbin-
dung mit Ladekontakten und mindestens ein Mittel zur
Erfassung von Daten betreffend eine Drehung des Sau-
groboters um eine horizontal orientierte Drehachse
und/oder betreffend eine translatorische Bewegung des
Saugroboters in senkrechter Richtung in Bezug auf seine
Bewegungsrichtung im Saugbetrieb und/oder betreffend
einen Einhüllungszustand des Saugroboters mittels ei-
nes Behälters, mindestens eine Steuereinrichtung, mit-
tels der die erfassten Daten verarbeitet werden.

Um einen Saugroboter bereitzustellen, bei dem die
Gefahr eines Diebstahls minimiert ist, ist erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, dass die Steuerungseinrichtung in
Abhängigkeit der erfassten Daten einen Diebstahlver-
such detektiert und eine Alarmeinrichtung zur Ausgabe
eines akustischen Signals ansteuert.

Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Detektieren eines Diebstahlversuchs eines Saugro-
boters zur autonomen Reinigung von Bodenflächen ei-
nes Raumes.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Saugroboter gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Der erfindungsgemäße Saugroboter zur auto-
nomen Reinigung von Bodenflächen eines Raums um-
fasst mindestens ein Mittel zur Erfassung von Daten be-
treffend ein Ausfedern von Rädern des Saugroboters
und/oder betreffend eine Unterbrechung einer Verbin-
dung mit Ladekontakten. Ferner verfügt der Saugroboter
über mindestens ein Mittel zur Erfassung von Daten be-
treffend eine Drehung des Saugroboters um eine hori-
zontal orientierte Drehachse und/oder betreffend einen
Einhüllungszustand des Saugroboters mittels eines Be-
hälters und mindestens eine Steuereinrichtung, mittels
der die erfassten Daten verarbeitet werden.
[0003] Saugroboter der vorstehend beschriebenen Art
sind in dem Stand der Technik in einer Vielzahl bereits
bekannt. Typischerweise besitzen gattungsgemäße
Saugroboter einen im Innenraum des Gehäuses ange-
ordneten Fahrantrieb, mittels dessen Räder, welche üb-
licherweise an einer Unterseite des Gehäuses angeord-
net sind, angetrieben werden können, um den Saugro-
boter in Bewegung zu versetzen. Um die Reinigung der
Bodenfläche zusätzlich zu verbessern, weisen die be-
kannten Saugroboter üblicherweise eine Hauptbürste
auf, welche in einem Bereich nah an einem Saugmund
des Saugroboters angeordnet ist. Die Mittel zur Erfas-
sung von Daten dienen beispielsweise zur Erfassung von
in dem Raum befindlichen Hindernissen, wie insbeson-
dere Möbeln, Wänden oder anderen Einrichtungsgegen-
ständen, so dass diese entsprechend umfahren werden
können. Auch wird erkannt, wenn der Saugroboter ver-
sehentlich "steckengeblieben" ist. Typischerweise wird
mittels der im Innenraum des Gehäuses angeordneten
Steuereinrichtung in Abhängigkeit einer durch die Sen-
soren erfassten Raumgeometrie eine Fahrtrichtung des
Saugroboters angepasst.
[0004] Saugroboter erfreuen sich einer wachsenden
Beliebtheit sowohl in privaten Haushalten als auch in Be-
zug auf eine gewerbliche Anwendung in Räumlichkeiten,
die von einem größeren Personenkreis frequentiert wer-
den oder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Insbesonde-
re im letztgenannten Fall ist die Gefahr gegeben, dass
Saugroboter entwendet werden.
[0005] Auf dem technischen Gebiet von Rasenmähro-
botern sind Systeme bekannt, bei denen der Rasen-
mähroboter gesperrt wird, wenn er angehoben wird.
Auch ist die Ausgabe eines Alarms bekannt, sobald der
Rasenmähroboter unautorisiert aus seinem Arbeitsbe-
reich entfernt wird.
[0006] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Saugroboter bereitzustellen, bei dem die Gefahr
eines Diebstahls minimiert ist.
[0007] Die vorstehende Aufgabe wird ausgehend von
einem Saugroboter der eingangs beschriebenen Art mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen ergeben sich aus den zugehörigen Un-

teransprüchen.
[0008] Der erfindungsgemäße Saugroboter ist ge-
kennzeichnet durch eine Alarmeinrichtung mit Mitteln zur
Ausgabe eines akustischen Signals, wobei die Alarmein-
richtung in Abhängigkeit von den erfassten Daten von
der Steuerungseinrichtung ansteuerbar ist, so dass ein
Diebstahlversuch detektierbar ist. In einer alternativen
Ausführungsform ist im Saugroboter ein Kommunikati-
onsmodul zur Kommunikation mit einem lokalen Netz-
werk angeordnet. In Abhängigkeit von den erfassten Da-
ten der Steuerungseinrichtung kann ein Alarmsignal über
das Kommunikationsmodul an das lokale Netzwerk ge-
sendet werden. Die Ausgabe eines Alarmsignals kann
dabei über ein externes Gerät erfolgen, welches mit dem
lokalen Netzwerk verbunden ist. Als externes Gerät kann
dabei die Lade- und/oder Reinigungsstation des Saugro-
boter fungieren. Als externes Gerät kann aber auch ein
weiterer Saugroboter fungieren, welcher mit dem lokalen
Netzwerk verbunden ist.
[0009] Der erfindungsgemäße Saugroboter hat viele
Vorteile. Er verfügt über eine Alarmeinrichtung, die auf
Daten von technischen Mitteln zurückgreift, die ohnehin
für den konventionellen Betrieb des Saugroboters vor-
handen sind. Beispielsweise kann ein Alarm abgegeben
werden, wenn die entsprechenden Mittel ein Ausfedern
der Räder erfassen. Dieses "Ausfedern" wird dabei in-
terpretiert als eine "Hochheben" des Saugroboters, wo-
durch ein schwerkraftbedingter Gegendruck auf die Rä-
der wegfällt und diese ausfedern. Das Hochheben des
Saugroboters wird wiederum als Folge eines Diebstahl-
versuchs interpretiert. Allerdings besteht hierbei die Ge-
fahr, dass der Saugroboter fälschlicherweise ein akusti-
sches Signal abgibt, da es eine Vielzahl von Situationen
gibt, bei denen ein Saugroboter in autorisierter Weise
angehoben werden muss, beispielsweise, wenn der
Saugroboter in einen anderen Raum umgesetzt werden
soll, wenn er versehentlich an einem Hindernis "stecken-
geblieben" ist oder auch zwecks Reinigung und Wartung.
[0010] Aus diesem Grund kann erfindungsgemäß vor-
teilhafterweise vorgesehen sein, dass das akustische Si-
gnal erst abgegeben wird, wenn zwei oder mehr Mittel
zur Erfassung von Daten Unregelmäßigkeiten registrie-
ren. Beispielsweise wird ein Ausfedern der Räder erfasst
und zusätzlich eine Drehung des Saugroboters um eine
horizontal orientierte Drehachse. Bei dieser Ausgestal-
tung kann insbesondere erst nach Erfassung dieser bei-
den Vorgänge das akustische Signal abgegeben wer-
den. Gewisse erfasste Unregelmäßigkeiten können da-
mit als hinreichende Ereignisse gewertet werden, bei de-
ren kumulativen Vorliegen die Abgabe des akustischen
Signals herbeigeführt wird.
[0011] Selbstverständlich ist auch eine andere Kom-
bination und Anzahl von erfassten Daten vorstellbar, die
die Abgabe des akustischen Signals verursachen soll.
Insbesondere die Erfassung von Daten, die einen Ein-
hüllungszustand des Saugroboters registrieren, kann ein
wichtiger Hinweis auf die Entwendung desselben geben,
obwohl die Einhüllung des Saugroboters keine notwen-
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dige Bedingung im Sinne der Aussagenlogik für das Vor-
liegen eines Diebstahls ist. Dennoch kann der Einhül-
lungszustand als hinreichende Bedingung zur Abgabe
des akustischen Signals gewertet werden. Als Einhül-
lungszustand wird gemäß der vorliegenden Anmeldung
ein Zustand verstanden, bei dem der Saugroboter allsei-
tig oder zumindest mehrseitig von etwas umgeben, also
umhüllt ist. Dies erfolgt zum Beispiel, wenn der Saugro-
boter in eine Tasche, einen Karton oder ein anderes Be-
hältnis gelegt wird. Der Einhüllungszustand kann bei-
spielsweise mittels einer Mehrzahl von Sensoren erfasst
werden, die beispielsweise an einer Außenseite des Ge-
häuses des Saugroboters verteilt angeordnet sind. Mit
solchen Sensoren kann beispielsweise feststellbar sein,
wenn der Saugroboter vollständig von einem Material
umschlossen ist, das entweder in unmittelbarem Kontakt
mit seinem Gehäuse steht und/oder nur wenige Zenti-
meter, insbesondere weniger als 20 cm, von dem Ge-
häuse entfernt angeordnet ist.
[0012] Das akustische Signal kann vorteilhafterweise
als Dauerton vorgesehen sein, das erst deaktiviert wird,
sobald der Saugroboter wieder in seine Ursprungslage
zurückversetzt oder manuell, beispielsweise mittels der
Eingabe eines Sicherheitscodes, quittiert wird. Im vorge-
nannten Beispiel müsste der Saugroboter wieder in seine
ursprüngliche horizontale Lage gestellt werden, in der
die Räder auf dem Untergrund aufstehen und durch die
Gewichtskraft des Saugroboters bedingt wieder einfe-
dern.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Saugroboter mindes-
tens ein Mittel zur Erfassung von Daten betreffend eine
Bewegung in einer Umgebung des Saugroboters besitzt,
so dass eine Annährung einer Person an den Saugro-
boter registriert wird. Ein solcher Sensor kann insbeson-
dere von einem Ultraschallsensor gebildet sein. Die In-
formation zu einer Annäherung einer Person kann als
zusätzliche Bedingung für die Abgabe eines akustischen
Signals vorgesehen sein. Je mehr Zustände von dem
Saugroboter erfasst werden, die vor Abgabe des akus-
tischen Signals aufgrund einer Abweichung von einem
"Normalzustand" erfasst werden, desto geringer ist die
Anzahl abgegebener akustischer Signale, die fälschli-
cherweise abgegeben werden. Als "Normalzustand" des
Saugroboters wird gemäß vorliegender Anmeldung ein
Zustand des Saugroboters verstanden, bei dem die Mittel
zur Erfassung von Daten keine Auffälligkeiten oder Ab-
weichungen registrieren.
[0014] Eine vorzugsweise Ausgestaltung der Erfin-
dung sieht mindestens ein Mittel zur Erfassung von Da-
ten betreffend ein Beschleunigungsprofil des Saugrobo-
ters im Raum und/oder betreffend eine Signalstärke ei-
nes Wireless-LAN-Empfangs vor. Vorteilhafterweise
kann das Mittel zur Erfassung von Daten betreffend ein
Beschleunigungsprofil so vorgesehen sein, dass es eine
Bewegung entsprechend einer menschlichen Gehbewe-
gung erkennt. Dies kann dann wiederum als zusätzlicher
Hinweis auf einen Diebstahlversuch gedeutet werden

und als zusätzliche Bedingung für die Abgabe eines
akustischen Signals genutzt werden. Auch eine Abnah-
me bis hin zum vollständigen Verlust des Wireless-LAN-
Empfangs kann einen Hinweis auf einen Diebstahlver-
such geben.
[0015] Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiter-
entwicklung des erfindungsgemäßen Saugroboters ist
ferner eine Sperreinrichtung zur softwareseitigen oder
hardwareseitigen Sperrung des Saugroboters vorgese-
hen, wobei die Sperreinrichtung in Abhängigkeit von den
erfassten Daten von der Steuereinrichtung ansteuerbar
ist, so dass der Saugroboter sperrbar ist. Die Sperrein-
richtung ist deshalb besonders von Vorteil, weil der Sau-
groboter nach ihrer Auslösung nicht mehr nutzbar ist.
Somit ist ein Diebstahl des Saugroboters uninteressant,
da selbst im Falle einer erfolgreichen Flucht der Saugro-
boter unbrauchbar ist. Diesbezüglich kann weiter vor-
zugsweise vorgesehen sein, dass die Sperrung reversi-
bel ist, so dass eine autorisierte Person die Sperrung
aufheben kann. Handelt es sich um eine softwareseitige
Sperrung kann die Aufhebung derselben beispielsweise
durch die Eingabe eines Codes erfolgen. Vorteilhafter-
weise kann es vorgesehen sein, dass das Erkennen von
bestimmten Ereignissen zur Abgabe eines akustischen
Signals führt, während erst das Erkennen zusätzlicher
weiterer Ereignisse zur Sperrung des Saugroboters füh-
ren. Somit ist eine zweistufige Diebstahlerkennung ge-
schaffen. Es kann davon ausgegangen werden, dass
Diebstahlversuche bereits vereitelt werden können,
wenn der Saugroboter ein akustisches Signal abgibt, da
der Dieb fürchtet, dass das Signal die Aufmerksamkeit
auf ihn zieht. Für den Fall, dass sich der Dieb nicht von
dem akustischen Signal gestört fühlt und den Diebstahl
fortsetzt, werden weitere Ereignisse detektiert und die
Aktivierung der Sperreinrichtung vorgenommen. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass das akustische
Signal dann abgegeben wird, wenn von der Steuerungs-
einrichtung erkannt wird, dass die Räder des Saugrobo-
ters ausfedern und eine Drehung des Saugroboters um
eine horizontale Achse erfolgt. Wird daraufhin des Wei-
teren eine Beschleunigung entsprechend einer mensch-
lichen Geh- oder Laufbewegung erfasst sowie der Ver-
lust des Wireless-LAN-Empfangs, erfolgt die Sperrung
des Saugroboters.
[0016] Vorteilhafterweise kann das mindestens eine
Mittel zur Erfassung von Daten von mindestens einem
Abstandssensor und/oder von mindestens einer Kamera
und/oder von mindestens einem Gyrosensor und/oder
von mindestens einem Beschleunigungssensor
und/oder von mindestens einem Kontaktsensor und/oder
von mindestens einem Wireless-LAN-Modul gebildet
sein. Als Abstandssensor können beispielsweise Ultra-
schall-, Infrarot-, Radar-, Lidarsensoren oder andere
Sensoren dienen.
[0017] Ebenfalls wird die zugrunde liegende Aufgabe
mittels eines Verfahrens zum Detektieren eines Dieb-
stahlversuchs eines Saugroboters zur autonomen Rei-
nigung von Bodenflächen eines Raumes mit den Merk-
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malen des Anspruchs 6 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben
sich aus den zugehörigen Unteransprüchen. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren ist dadurch gekennzeichnet,
dass Daten betreffend ein Ausfedern von Rädern des
Saugroboters und/oder Daten betreffend eine Unterbre-
chung einer Verbindung mit Ladekontakten erfasst wer-
den, Daten betreffend eine Drehung des Saugroboters
um eine horizontal orientierte Drehachse und/oder Daten
betreffend umschließend geringe Abstände erfasst wer-
den, wobei die erfassten Daten mittels einer Steuerungs-
einrichtung verarbeitet werden, wobei die Steuerungs-
einrichtung in Abhängigkeit der erfassten Daten einen
Diebstahlversuch detektiert und eine Alarmeinrichtung
zur Ausgabe eines akustischen Signals ansteuert. Das
erfindungsgemäße Verfahren ist mittels des erfindungs-
gemäßen Saugroboters besonders einfach durchführ-
bar. Die sich hierdurch ergebenden Vorteile sind vorste-
hend bereits dargelegt.
[0018] Gemäß einer vorteilhaften Weiterentwicklung
des erfindungsgemäßen Verfahrens werden auch Daten
betreffend eine Bewegung in einer Umgebung des Sau-
groboters erfasst.
[0019] Vorteilhafterweise ist erfindungsgemäß ferner
vorgesehen, dass Daten betreffend eine Beschleuni-
gung des Saugroboters und/oder betreffend einer Sig-
nalstärke eines Wireless-LAN-Empfangs erfasst werden
und die Steuereinrichtung in Abhängigkeit der erfassten
Daten einen Diebstahlversuch detektiert und die Alarm-
einrichtung zur Ausgabe eines weiteren akustischen Si-
gnals ansteuert und/oder eine Sperreinrichtung zur Sper-
rung des Saugroboters ansteuert, so dass der Saugro-
boter unnutzbar wird. Hier ergeben sich analog dieselben
Vorteile wie bei dem entsprechenden vorbeschriebenen
Saugroboter.
[0020] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt:

Figur 1 ein Ablaufdiagram des erfindungsgemäßen
Verfahrens.

[0021] Ein Ausführungsbeispiel, das in der Figur ge-
zeigt ist, betrifft ein erfindungsgemäßes Verfahren zum
Detektieren eines Diebstahlversuchs eines Saugrobo-
ters zur autonomen Reinigung von Bodenflächen eines
Raumes. Figur 1 zeigt ein Ablaufdiagramm mit den ein-
zelnen Schritten des erfindungsgemäßen Verfahrens,
wobei die Zusammenhänge von detektierten Daten und
den daraus resultierenden Reaktionen des Saugroboters
deutlich werden.
[0022] Der Saugroboter weist verschiedene Mittel zur
Erfassung von Daten auf. Bei Detektion einer Unregel-
mäßigkeit der Daten, wird bei Erfüllung bestimmter Kri-
terien ein Diebstahl vermutet, sodass der Saugroboter
ein akustisches Signal abgibt, das den Diebstahl verhin-
dern soll.
[0023] Zunächst weist der Saugroboter ein Mittel zur

Erfassung von Daten betreffend eine Bewegung in einer
Umgebung des Saugroboters auf. Dieses Mittel kann bei-
spielsweise in Form eines Lidar-Sensors oder einer Ka-
mera vorliegen. Auf diese Weise lässt sich bestimmen,
ob sich eine Person bzw. ein Dieb dem Saugroboter nä-
hert, indem eine Unregelmäßigkeit der Daten registriert
wird. Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um eine
nicht-hinreichende Bedingung. Bei einer Detektion einer
Unregelmäßigkeit betreffend diese Daten wird mithin
nicht unmittelbar deduziert, dass der Saugroboter einem
möglichen Diebstahl ausgesetzt ist, da es regelmäßig
dazu kommt, dass sich eine Person - ohne die Absicht,
den Saugroboter zu stehlen - dem Saugroboter nähert.
Die Daten können jedoch dazu genutzt werden, um eine
Genauigkeit des Verfahrens zu erhöhen, indem die Da-
ten dann hinzugezogen werden, wenn zusätzlich zwei
oder mehr hinreichende Bedingungen erfüllt werden.
[0024] Ferner weist der Saugroboter ein Mittel zur Er-
fassung von Daten betreffend das Ausfedern von Rädern
des Saugroboters auf. Das Mittel kann beispielsweise in
Form von Radsensoren vorliegen, die das Ausfedern der
Räder detektieren. Eine Unregelmäßigkeit wird dann er-
kannt, wenn der Saugroboter von einer Person angeho-
ben wird. Bei einer Detektion einer Unregelmäßigkeit die-
ser Daten wird ebenfalls nicht unmittelbar deduziert, dass
der Saugroboter einem Diebstahl ausgesetzt ist, da der
Saugroboter beispielsweise auch dann angehoben wird,
wenn er sich lediglich festgefahren hat. Entsprechend
handelt es sich hierbei zwar um eine notwendige Bedin-
gung, die von der Steuerungseinrichtung für sich allein
betrachtet allerdings nicht als hinreichend zur Bejahung
eines Diebstahlversuchs gewertet wird.
[0025] Weiterhin weist der Saugroboter ein Mittel zur
Erfassung von Daten betreffend eine Drehung des Sau-
groboters um eine horizontal orientierte Drehachse
und/oder ein Mittel zur Erfassung von Daten betreffend
umschließend geringe Abstände auf. Das Mittel hinsicht-
lich einer Drehung des Saugroboters kann beispielswei-
se in Form eines Gyrosensors vorliegen. Das Mittel im
Hinblick auf die geringen Abstände kann beispielsweise
in Form eines Kontaktsensors oder eines IR-Sensors
vorliegen. Auf diese Weise kann detektiert werden, wenn
der Saugroboter beispielsweise von einem Dieb in eine
Tasche gelegt wird, um den Diebstahl unkenntlich zu ma-
chen. Typischerweise geschieht dies aus Platzgründen
in der Art, dass der Saugroboter um eine horizontal ori-
entierte Drehachse gedreht wird.
[0026] Ferner weist der Saugroboter ein Mittel zur Er-
fassung von Daten betreffend eine Beschleunigung des
Saugroboters auf. Das Mittel kann beispielsweise in
Form mindestens eines Beschleunigungssensors aus-
gebildet sein. Hiermit kann festgestellt werden, ob der
Saugroboter von einer Person weggetragen wird, indem
die Beschleunigungssensoren eine für eine Gehbewe-
gung typische Beschleunigung detektieren. Alternativ
oder zusätzlich kann der Saugroboter auch ein Mittel zur
Erfassung von Daten betreffend eine Signalstärke eines
Wireless-LAN-Empfangs enthalten. Hierdurch kann eine
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Regression der Signalstärke des Wireless-LAN-Emp-
fangs zur Deduktion einer Entfernung des Saugroboters
von einem vorbestimmten Einsatzbereich herangezogen
werden.
[0027] Für den Fall, dass sich ein Dieb dazu entschei-
det, den Saugroboter zu stehlen, kann dies auf folgende
Weise mittels der vorbeschriebenen Mittel registriert wer-
den:
[0028] Der Dieb wird sich dem Saugroboter zunächst
annähern. Eine solche Annäherung an den Saugroboter
kann mittels des Mittels zur Erfassung von Daten betref-
fend eine Bewegung in einer Umgebung des Saugrobo-
ters detektiert werden. Das Annähern an den Saugrobo-
ter stellt eine nicht-hinreichende Bedingung hinsichtlich
eines Vorliegens eines Diebstahls dar.
[0029] In einem zweiten Schritt wird der Dieb den Sau-
groboter anheben. Das Mittel zur Erfassung von Daten
betreffend das Ausfedern von Rädern des Saugroboters
kann eine entsprechende Bewegung des Saugroboters
feststellen. Das Anheben des Saugroboters stellt eine
von zwei hinreichenden Bedingungen zur Bejahung ei-
nes Diebstahls des Saugroboters dar.
[0030] Anschließend wird der Dieb den Saugroboter
in eine senkrechte Ausrichtung überführen, um ihn ein-
fach transportieren zu können und darüber hinaus gege-
benenfalls in einer Tasche unterbringen, was mittels des
Mittels zur Erfassung von Daten betreffend eine Drehung
bzw. betreffend umschließend geringe Abstände des
Saugroboters detektiert werden kann. Hierbei handelt es
sich ebenfalls um eine hinreichende Bedingung.
[0031] Die vorstehenden Daten werden stets mittels
einer Steuerungseinrichtung des Saugroboters verarbei-
tet. Sofern das Anheben des Saugroboters und die Dre-
hung bzw. Umhüllung des Saugroboters mittels der Mittel
detektiert werden, wird ein Diebstahl vermutet. Die De-
tektion einer Annäherung an den Saugroboter kann da-
bei unterstützend hinzugezogen werden. Wenn die bei-
den hinreichenden Bedingungen und gegebenenfalls die
nicht-hinreichende Bedingung erfüllt sind, deduziert die
Steuereinrichtung einen Diebstahlversuch und steuert
eine Alarmeinrichtung des Saugroboters an. Die Alarm-
einrichtung gibt dann ein akustisches Signal in Form ei-
nes deutlich hörbaren Dauertons aus, das den Dieb dazu
bewegen soll, den Diebstahlversuch abzubrechen.
[0032] Es ist dabei vorstellbar, dass der Dieb den Dieb-
stahlversuch bereits aufgrund des akustischen Signals
abbricht und den Saugroboter wieder freigibt. In einem
solchen Fall ist vorgesehen, dass das akustische Signal
mittels der Steuereinrichtung abgeschaltet wird, sobald
sich der Saugroboter wieder auf dem zu reinigenden Bo-
den befindet.
[0033] Für den Fall, dass die Person den Diebstahl-
versuch nicht abbricht und die Person den Saugroboter
in Richtung eines Ausgangs eines Raums befördert, in
dem sich der Saugroboter zunächst befand, kann mittels
des Mittels zur Erfassung von Daten betreffend eine Be-
schleunigung des Saugroboters eine Gehbewegung der
Person detektiert werden. Alternativ oder zusätzlich kann

auch das weitere Mittel zur Erfassung von Daten betref-
fend eine Signalstärke eines Wireless-LAN-Empfangs
genutzt werden. Aus diesen Informationen wird dedu-
ziert, dass die Person den Saugroboter wegträgt. In die-
sem Fall wird das akustische Signal, das der Saugroboter
ausgibt, nicht unterbrochen, sodass die Umgebung des
Diebs auf den Diebstahlversuch aufmerksam gemacht
wird. Auch hier ist denkbar, dass der Dieb aufgrund des
akustischen Signals von einem Diebstahl abgehalten
wird.
[0034] Sobald der Dieb den Raum oder das zugehöri-
ge Gebäude verlassen hat, ist der Diebstahl abgeschlos-
sen. In einem solchen Fall steuert die Steuereinrichtung
den Saugroboter derart an, dass der selbige gesperrt
wird. Die Sperrung kann softwareseitig und/oder hard-
wareseitig erfolgen. Eine Weiterverwendung des Sau-
groboters ist dann nicht mehr möglich.
[0035] Die Sperrung des Saugroboters erfolgt aller-
dings erst dann, wenn die Person den Saugroboter aus
dem Raum bzw. aus dem Gebäude befördert hat. Vorher
gibt der Saugroboter zunächst nur das akustische Signal
aus, das den Dieb von dem Diebstahlversuch abhalten
soll. Der Saugroboter weist somit ein zweistufiges Ver-
fahren zum Detektieren eines Diebstahlversuchs auf.
[0036] In einer alternativen Ausführungsform erfolgt
die Sperrung des Saugroboters, wenn die Ausgabe des
akustischen Signals über einen festgelegten oder fest-
legbaren Zeitraum erfolgt ist. Zudem kann die Sperrung
des Saugroboters erfolgen, wenn die charakteristischen
Zustände des Saugroboters über einen festgelegten
oder festlegbaren Zeitraum nicht in den Normalzustand
zurückversetzt wurden. Dieses Vorgehen ist sinnvoll,
wenn im Betrieb des Saugroboters keine Verbindung zu
einem lokalen Netzwerk besteht.
[0037] Eine anschließende Entsperrung des Saugro-
boters ist dabei lediglich durch autorisiertes Personal
möglich.

Patentansprüche

1. Saugroboter zur autonomen Reinigung von Boden-
flächen eines Raums umfassend

- mindestens ein Mittel zur Erfassung von Daten
betreffend ein Ausfedern von Rädern des Sau-
groboters und/oder betreffend eine Unterbre-
chung einer Verbindung mit Ladekontakten und
- mindestens ein Mittel zur Erfassung von Daten
betreffend eine Drehung des Saugroboters um
eine horizontal orientierte Drehachse und/oder
betreffend eine translatorische Bewegung des
Saugroboters in senkrechter Richtung in Bezug
auf seine Bewegungsrichtung im Saugbetrieb
und/oder betreffend einen Einhüllungszustand
des Saugroboters mittels eines Behälters,
- mindestens eine Steuereinrichtung, mittels der
die erfassten Daten verarbeitet werden,
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gekennzeichnet durch

eine Alarmeinrichtung mit Mitteln zur Aus-
gabe eines akustischen Signals,
wobei die Alarmeinrichtung in Abhängigkeit
von den erfassten Daten von der Steue-
rungseinrichtung ansteuerbar ist, so dass
ein Diebstahlversuch detektierbar ist.

2. Saugroboter nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch mindestens ein Mittel zur Erfassung von Da-
ten betreffend eine Bewegung in einer Umgebung
des Saugroboters.

3. Saugroboter nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch mindestens ein Mittel zur Erfassung von
Daten betreffend ein Beschleunigungsprofil des
Saugroboters im Raum und/oder betreffend eine Si-
gnalstärke eines Wireless-LAN-Empfangs.

4. Saugroboter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch mindestens eine Sperreinrich-
tung zur softwareseitigen oder hardwareseitigen
Sperrung des Saugroboters, wobei die Sperreinrich-
tung in Abhängigkeit von den erfassten Daten von
der Steuereinrichtung ansteuerbar ist, so dass der
Saugroboter sperrbar ist.

5. Saugroboter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Mittel zur Erfassung von Daten von mindestens ei-
nem Abstandssensor und/oder von mindestens ei-
ner Kamera und/oder von mindestens einem Gyro-
sensor und/oder von mindestens einem Beschleu-
nigungssensor und/oder von mindestens einem
Kontaktsensor und/oder von mindestens einem
Wireless-LAN-Modul gebildet ist.

6. Verfahren zum Detektieren eines Diebstahlversuchs
eines Saugroboters zur autonomen Reinigung von
Bodenflächen eines Raumes, wobei

- Daten betreffend ein Ausfedern von Rädern
des Saugroboters und/oder Daten betreffend ei-
ne Unterbrechung einer Verbindung mit Lade-
kontakten erfasst werden,
- Daten betreffend eine Drehung des Saugrobo-
ters um eine horizontal orientierte Drehachse
und /oder Daten betreffend eine translatorische
Bewegung des Saugroboters in senkrechter
Richtung in Bezug auf seine Bewegungsrich-
tung im Saugbetrieb und/oder Daten betreffend
umschließend geringe Abstände erfasst wer-
den,
- wobei die erfassten Daten mittels einer Steu-
erungseinrichtung () verarbeitet werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinrichtung in Abhängigkeit der

erfassten Daten einen Diebstahlversuch detek-
tiert und eine Alarmeinrichtung zur Ausgabe ei-
nes akustischen Signals ansteuert.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Daten betreffend eine Bewegung in
einer Umgebung des Saugroboters erfasst werden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Daten betreffend eine Be-
schleunigung des Saugroboters und/oder betreffend
einer Signalstärke eines Wireless-LAN-Empfangs
erfasst werden und die Steuereinrichtung in Abhän-
gigkeit der erfassten Daten einen Diebstahlversuch
detektiert und die Alarmeinrichtung zur Ausgabe ei-
nes weiteren akustischen Signals ansteuert
und/oder eine Sperreinrichtung zur Sperrung des
Saugroboters ansteuert, so dass der Saugroboter
unnutzbar wird.
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